Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfiigig entlohnten
Beschiftigung nach § 6 Absatz 1b Sozialgesetzbuch — Sechstes Buch — (SGB V1)

Arbeitnehmer:

Name:

Vorname:

Rentenversicherungsnummer: | | | | | | | | | | | | |

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung im Rahmen meiner geringfiigig ent-
lohnten Beschaftigung und verzichte damit auf den Erwerb von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hinweise auf dem ,Merkblatt
Uber die mdglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ zur Kenntnis genommen.

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag fir alle von mir zeitgleich ausgeiibten geringfiigig entlohnten Beschaftigungen gilt und
flr die Dauer der Beschéftigungen bindend ist; eine Riicknahme ist nicht mdéglich. Ich verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber,
bei denen ich eine geringfligig entlohnte Beschaftigung ausiibe, tiber diesen Befreiungsantrag zu informieren.

(Ort, Datum) (Unterschrift des Arbeitnehmers bzw.
bei Minderjéhrigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Arbeitgeber:

Name:

Betriebsnummer:l | | | | | | | |

DerBefreiungsantragistam| | | | | | | | |beimireingegangen.

DieBefreiungwirktabdeml | | | | | | | |

(Ort, Datum) (Unterschrift des Arbeitgebers)

Hinweis fiir den Arbeitgeber:

Der Befreiungsantrag ist nach § 8 Absatz 2 Nr. 4a Beitragsverfahrensverordnung (BVV) zu den Entgeltunterlagen zu nehmen und
nicht an die Minijob-Zentrale zu senden.




die
minijobzentrale einfach. informieren. anmelden.

Merkblatt iber die moglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

B Allgemeines

Arbeitnehmer, die eine geringfiigig entlohnte Beschaftigung (450-Euro-Minijob) ausiiben, unterliegen grundsatzlich der Versiche-
rungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenver-
sicherungsbeitrag belduft sich auf 3,7 Prozent (bzw. 13,7 Prozent bei geringfiigig entlohnten Beschaftigungen in Privathaushalten)
des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent bei geringfligig
entlohnten Beschiftigungen im gewerblichen Bereich bzw. 5 Prozent bei solchen in Privathaushalten) und dem vollen Beitrag zur
Rentenversicherung in Hohe von 18,7 Prozent. Zu beachten ist, dass der volle Rentenversicherungsbeitrag mindestens von einem
Arbeitsentgelt in Hohe von 175 Euro zu zahlen ist.

B Vorteile der vollen Beitragszahlung zur Rentenversicherung

Die Vorteile der Versicherungspflicht fiir den Arbeitnehmer ergeben sich aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszeiten in der Rentenver-
sicherung. Das bedeutet, dass die Beschaftigungszeit in vollem Umfang fir die Erfillung der verschiedenen Wartezeiten (Mindest-
versicherungszeiten) beriicksichtigt wird. Pflichtbeitragszeiten sind beispielsweise Voraussetzung fiir

1 einen fritheren Rentenbeginn,

1 Anspriche auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen Bereich als auch im Arbeitsleben),

1 den Anspruch auf Ubergangsgeld bei Rehabilitationsma®Rnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung,

1 die Begriindung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminderung,

1 den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung fiir eine betriebliche Altersversorgung und

n die Erfillung der Zugangsvoraussetzungen fir eine private Altersvorsorge mit staatlicher Férderung (zum Beispiel die so genannte
Riester-Rente) fir den Arbeitnehmer und gegebenenfalls sogar den Ehepartner.

Darliber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur anteilig, sondern in voller Hohe bei der Berechnung der Rente beriicksichtigt.

B Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu muss er seinem Arbeitgeber

- moglichst mit dem beiliegenden Formular - schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung wiinscht. Ubt der Arbeitnehmer mehrere geringfiigig entlohnte Beschaftigungen aus, kann der Antrag auf Befreiung
nur einheitlich fiir alle zeitgleich ausgelibten geringfiigigen Beschaftigungen gestellt werden. Uber den Befreiungsantrag hat der
Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukiinftige - Arbeitgeber zu informieren, bei denen er eine geringfligig entlohnte Beschaftigung
aus(ibt. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist fiir die Dauer der Beschiftigung(en) bindend; sie kann nicht widerrufen werden.

Die Befreiung wirkt grundsatzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frithestens ab Beschiftigungsbe-
ginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nachsten Entgeltabrechnung, spatestens
innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf
des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt.

B Konsequenzen aus der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Geringfligig entlohnte Beschéftigte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen, verzichten freiwillig auf die
oben genannten Vorteile. Durch die Befreiung zahlt lediglich der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag in Héhe von 15 Prozent (bzw. 5 Pro-
zent bei Beschaftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Die Zahlung eines Eigenanteils durch den Arbeitnehmer entfallt
hierbei. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer nur anteilig Monate fiir die Erfiillung der verschiedenen Wartezeiten erwirbt und
auch das erzielte Arbeitsentgelt bei der Berechnung der Rente nur anteilig berticksichtigt wird.

Hinweis: Bevor sich ein Arbeitnehmer fiir die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, wird eine individuelle
Beratung beziiglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der
Deutschen Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos unter
der 080010004800 zu erreichen. Bitte nach Moglichkeit beim Anruf die Versicherungsnummer der Rentenversiche-
rung bereithalten.

(..) Knappschaft Bahn See



Informationspflichten nach Art 13/14 EU-DSGVO

Verantwortlichkeit

AUER Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gesellschafter: Alexander Auer
Erlanger StraB3e 2

91080 Uttenreuth

Tel: +49 (0)9131/53630

Fax: +49 (0)9131/536310

E-Mail: info@auer-steuerberatung.de
Website: www.auer-steuerberatung.de

Datenschutzbeauftragter
Oliver Fouquet

Further StraBe 98-100

90429 Nirnberg

Tel: 0911/3238653

E-Mail: info@metropoldata.de

Rechtsgrundlage der Verarbeitung und Zweck der
Verarbeitung

Auf felgepdersReshtagpyniapevertalgbdig-DadanerbeBERdr Durchfiihrung des Mandatsverhéltnisses;
e  Durchfiihrung des Arbeitsverhéltnisses Art 88 EU-DSGVI, § 26 BDSG-neu

Die Erhebung dieser Daten erfolgt um Rahmen der Lohnbuchhaltung fiir unserem Mandanten durchfiihren zu
kdnnen.

Herkunft der Daten
Die Daten werden entweder

e bei Ihnen direkt erhoben, weil mit uns direkt in Kontakt treten oder
e durch Weitergabe durch den Mandanten als Ihren Arbeitgeber.

Empfanger von Daten
Im Rahmen des Mandatsverhaltnisses werden Daten - soweit zur Vertragserfillung erforderlich —
e Finanzbehoérden

e  Sozialversicherungstrager
e  Gewerbeaufsichtsamt

weitergegeben. Die weitergegebenen Daten diirfen von dem Dritten ausschlieBlich zu den notwendigen und
genannten Zwecken verwendet werden.
Daten kénnen u.U. durch IT-Unternehmen

e bei der Wartung und Instandhaltung unserer Hardware, Kopierer usw.,
e bei der Wartung und Instandhaltung unserer Software

eingesehen werden, soweit dies aus technischen Griinden zur Aufrechterhaltung der EDV notwendig ist.

Daten werden auch durch die Inanspruchnahme sog. Clouddienste an Provider in Deutschland/in der EU
weitergegeben.

Auch an Dienstleister werden Daten nur insoweit weitergegeben, als sich diese zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet haben.

Datenkategorien

Betroffen kénnen folgende Datenkategorien sein:


http://www.auer-steuerberatung.de/

u.U.

Name, Adresse
Bankverbindung
Sozialversicherungsnummer
Familienstand
Staatsangehoérigkeit
Konfession

Geschlecht

Geburtsdatum
Schwerbehinderteneigenschaft
Elterneigenschaft
Krankenversicherung
Gehaltshéhe

Schulbildung

Steuernummer
Freibetrag/Kinderfreibetrag
Vorherige Arbeitsverhaltnisse

Geburtsname

Geburtsland

Rentnereigenschaft

Beginn der Beschaftigung
Lohnsteuerbescheinigung Vorarbeitgeber (optional)
Kopie Sozialversicherungsausweis
Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse
Kopie Geburtsurkunde von mind. einem Kind
Kopie Arbeitsvertrag

Kopie der Arbeitserlaubnis

Kopie der Aufenthaltserlaubnis

Dauer der Datenspeicherung

Die fir die Durchflihrung des Auftrags von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Auftrag beendet
wurde,) gespeichert und danach geldscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. ¢ DSGVO
aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB
oder AO) zu einer langeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine dariiber hinausgehende Speicherung
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. Nach § 66 Abs. 1 Steuerberatungsgesetz (StBerG)
muss der Steuerberater die Handakten bis 10 Jahre nach Beendigung des Auftrags aufbewahren.

Recht des Betroffenen

Sie haben folgende Rechte:

gemaB Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegeniiber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, fiir die Zukunft
nicht mehr fortfihren dirfen;

gemaB Art. 15 DSGVO Auskunft Gber Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere kénnen Sie Auskunft (ber die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfangern, gegenliber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Léschung, Einschrankung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts,
die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie liber das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschlieBlich Profiling und ggf. aussagekraftigen Informationen
zu deren Einzelheiten verlangen;

gemaB Art. 16 DSGVO unverziglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollstandigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

gemaB Art. 17 DSGVO die Léschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausiibung des Rechts auf freie MeinungsauBerung und
Information, zur Erflillung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Griinden des 6ffentlichen Interesses
oder zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen erforderlich ist;

gemaB Art. 18 DSGVO die Einschrankung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmagig
ist, Sie aber deren L6schung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benétigen, Sie jedoch diese zur



Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen benétigen oder Sie gemafi
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

e gemaB Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gangigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Ubermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen und

e gemaB Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehérde zu beschweren. In der Regel kdnnen Sie sich
hierflir an die Aufsichtsbehorde Ihres Ublichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Kanzleisitzes wenden.

Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemaB Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemaB Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit daflir Griinde vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.

Méchten Sie von IThrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genigt eine E-Mail an_info@auer-
steuerberatung.de.

Ubermittlung der Daten in Drittldnder

Eine Ubermittlung der Daten in Drittldnder findet grs. nicht statt. Eine Ausnahme besteht dann, wenn dies zur

Abwicklung des Mandats notwendig ist.
Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der Daten ist zur Abwicklung des Vertragsverhaltnisses notwendig und gesetzlich
vorgeschrieben. Im Fall der Nichtbereitstellung oder nicht vollstéandigen Bereitstellung der notwendigen Daten

kann das Mandat nicht durchgefiihrt werden.


mailto:info@bsr-steuerberater.de
mailto:info@auer-steuerberatung.de

	Vorname: 
	Rentenversicherungsnummer: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift des Arbeitnehmers bzw: 
	Name_2: 
	Betriebsnummer: 
	Der Befreiungsantrag ist am: 
	Die Befreiung wirkt ab dem: 
	Ort Datum_2: 
	Name: 
	zurücksetzen: 


